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612/1 

Herr Schüller 

 

Bebauungsplan-Entwurf Nr. 66461/16 
Arbeitstitel : “Franz-Geuer-Straße“ in Köln-Ehrenfeld 
hier : Stellungnahme 234/3 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

hiermit erhalten Sie die erbetene Stellungnahme von 234 zum oben genannten Vor-
haben. 

Bodenordnung: 

Im Geltungsbereich von Vorhabenbezogenen Bebauungsplänen kommen Bodenord-
nungsverfahren nach Baugesetzbuch nicht in Betracht. 

Planungsrecht: 

Rechtsverbindliche Fluchtlinien- und Bebauungspläne  

 Bebauungsplan Nr. 65460/06 „Subbelrather Str., Innere Kanalstr., Venloer 
Str., Leostr.“, rechtsverbindlich seit 06.09.1971 inkl. der 1. Änderung vom 
02.09.1991 sowie der 2. Änderung vom 18.05.1992. Der B-Plan Entwurf über-
plant den aktuell mit GE in geschlossener Bauweise und einer GFZ von 2,2 
festgesetzten Bereich im vollen Umfang. 

 

Aufstellungsbeschlüsse 

 „Franz-Geuer-Straße in Köln-Ehrenfeld“, beschlossen durch den StEA am 
28.05.2020, veröffentlicht im Amtsblatt am 22.07.2020 
Ziel: Schaffung von planungsrechtlichen Voraussetzungen für Wohnen, KITA 
und Gewerbe sowie die Errichtung einer Quartiersgarage 

 

Sonstiges 

 Soziale Erhaltungssatzung Nr. E31 „Ehrenfeld-Ost in Köln-Ehrenfeld“ für den 
gesamten künftigen Geltungsbereich 
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 Altstandort Nr. 401490 innerhalb des künftigen Geltungsbereiches 
 Altstandorte Nr. 401518, 401455, 401526 angrenzend 
 Altablagerung Nr. 10402 entlang der südöstlichen Grenze des künftigen Gel-

tungsbereiches, teilweise betreffend die künftige öffentliche Grünfläche. Dar-
über hinaus teilweise betreffend den nordöstlichen künftigen Geltungsbereich 
(Fuß-und Radweg Verbindung zur Parkanlage) bis Stammstr./Christian-
Schult-Str. 

 Denkmal Grünanlage  
 Parkanlage mit Bezirkssportanlage „Prälat Ludwig Wolker“ 

(DE_05315000_A_0366) 
 

Baulasten: 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfs sind keine Baulasten eingetragen. 

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung,  

Mit freundlichen Grüßen, 
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512/1 nimmt zu den vorliegenden Unterlagen wie folgt Stellung:  

Anlage 2 Vorhaben- und Erschließungsplan 

Die Festsetzung von Baumstandorten auf der Spielfläche stellt eine massive Be-
schränkung der Planungs- und Gestaltungsmöglichkeiten der Fläche dar.  

Die aktuell ausgewiesenen, als auch jegliche Vorgaben zu Baumstandorten, verhin-
dern die zweckbestimmte Erstellung von Fallschutzflächen und Spielgeräten im di-
rekten Umfeld eines Baumes. Zum dauerhaften Erhalt der Zweckbindung werden 
Bäume aufgrund von Durchwurzelung nicht in Fallschutzflächen gepflanzt. Durch den 
ungünstigen Zuschnitt des Spielplatzes wird eine effiziente Nutzung der vorhandenen 
Flächen erschwert. Die gleichzeitige Festsetzung der Baumpflanzungen würde diese 
Schwierigkeit deutlich verstärken. 

Die Darstellung der Baumstandorte im Vorhaben- und Erschließungsplan soll daher 
entfernt werden. 

Die Festsetzung der dargestellten Wegeverbindung zerteilt die Spielfläche und redu-
ziert die Nutzbarkeit der nördlichen Fläche und soll ebenfalls entfallen. Für die Er-
schließung benötigte Wege werden in der Objektplanung abgestimmt. 

 

Anlagen 1 und 4 textliche Festsetzung  

7.1 h) Begrünungsmaßnahmen 

Durch die Sicherung der parallel zum Spielplatz verlaufenden Feuerwehraufstellflä-
che, sowie durch Konflikten der Kronenbereiche gegenüber Bestandsbäumen der 
angrenzenden Grünfläche, sind Baumpflanzungen in weiten Bereichen auf die Mitte 
der Spielflächen beschränkt.  

Wie im vorherigen Punkt erläutert, erschwert die verpflichtende Ersatzpflanzung von 
Bäumen auf dem öffentlichen Spielplatz eine Planung, die dem Nutzungsdruck ange-
messen Rechnung trägt und einen hohen Spielwert ermöglicht. 

Wir plädieren dafür, den Umfang der durch die Baumaßnahme veranlassten Ersatz-
pflanzungen auf der Fläche des öffentlichen Spielplatzes zu reduzieren. 

Wir Verweisen auf den Punkt 5.5 Baumbestand / Bilanz aus dem Grünordnungsplan: 

„sofern die Umsetzung der erforderlichen Ausgleichspflanzungen im Rahmen der 
weiteren Baugenehmigungsverfahren nachweislich nicht möglich ist, ist die Differenz 
durch Ausgleichszahlungen gem. Baumschutzsatzung abzulösen.“ 

 

Anlage 5  

5.7.3 Öffentlicher Spielplatz 

Auf folgenden Satz soll verzichtet werden: 

Bezüglich der Oberflächenstruktur wird sich die Grünfläche mit der Zweckbestim
mung „Spielplatz“ auf Rasenbeläge sowie synthetische Spielplatz Fallschutz Materia
lien konzentrieren. 

Sand ist das übliche Fallschutzmaterial auf unseren Flächen. 
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5.9.3 Begrünung in öffentlichen Grünflächen 

Siehe 7.1 h) Begrünungsmaßnahmen 

 

6.4.3 Altlasten 

Folgender Satz ist anzupassen: 

Sofern nicht durch nachfolgende Oberbodenuntersuchungen gemäß BBodSchV die 
Unbedenklichkeit des Bodens nachgewiesen wird, ist im Bereich geplanter Grün-, 
Garten- oder Kinderspielflächen ein Bodenaustausch der oberen 35 cm oder ein Bo
denauftrag von einer mindestens 35 cm dicken Schicht aus nachweislich unbelaste-
tem Boden vorzunehmen. 

Mit Blick auf die dauerhaften Bemühungen der Altlastenbeseitigung auf Spielplätzen 
muss sichergegangen werden, dass bei Neuanlagen kein zukünftiger Sanierungsbe-
darf erzeugt wird. Darüber hinaus ist gemäß BBodSchV auf die Schichtenfolge der 
Böden zu achten und Oberböden nicht zu überdecken. 

 

512/2 Jugendförderung / Angebote für Offene Kinder- und Jugendarbeit 

512/2 sieht keinen Bedarf für Angebote der offenen Kinder-und Jugendarbeit, da sich 
bereits in unmittelbarer, fußläufiger Nähe eine Jugendeinrichtung befindet. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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574/2  

 
61 
Herr Schüller 
 
 
Bezeichnung (Arbeitstitel): Entwurf des Bebauungsplans Nr. 66461/16, Ar-

beitstitel „Franz-Geuer-Straße“ in Köln-Ehrenfeld 

hier: Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Absatz 2 
BauGB 

Bebauungsplan-Nr.: 66461/16 

Aktenzeichen 57: 2025\57420119 

 
Das Umwelt- und Verbraucherschutzamt nimmt aus Sicht der Umweltplanung und 
der Umweltordnungsbehörden zum o. g. Planungsverfahren wie folgt Stellung: 
 
1 Umweltplanung 
 
1.1 Verkehrslärmschutz 
 
Gegen den Entwurf des Bebauungsplans Nr. 66461/16, Arbeitstitel „Franz-Geuer-
Straße“ in Köln-Ehrenfeld, bestehen keine Bedenken, wenn die zur TOEB-Beteili-
gung 2024 bereits abgegebene Stellungnahme berücksichtigt wird.  

Ansprechperson:  

1.2 Verkehrsbedingte Luftschadstoffe 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt innerhalb der Umweltzone.  

Aus dem vorliegenden Luftschadstoffgutachten (Lohmeyer 2020) geht hervor, dass 
die planbedingte Zusatzbelastung für die untersuchten Luftschadstoffe Stickstoffdi-
oxid, PM10 und PM2,5 auf den untersuchten Straßenabschnitten sehr gering ist und 
die Grenzwerte der 39. BImSchV eingehalten werden. 

Es bestehen aus lufthygienischer Sicht keine Bedenken gegen das Planvorhaben. 

Ansprechperson:  

1.3 Natur und Landschaft 
 
Es bestehen keine weiteren Anmerkungen. 

Ansprechperson:  



1.4 Stadtklima / Anpassung an den Klimawandel 
 
Gegen die geplante Änderung bestehen aus Sicht von 574/2 keine Anmerkungen. 
 
Ansprechperson:  
 
1.5 Elektromagnetische Felder 
 
Für die Versorgung des Plangebietes werden voraussichtlich zwei neue Trafostatio-
nen gebaut. Diese werden in den Untergeschossen der Gebäude mit Strahlungsab-
schirmung zu Aufenthaltsbereichen vorgesehen (vgl. Begründung zum B-Plan, Punkt 
5.6.3 Trafostationen).  

Entscheidend ist, dass im Rahmen der Konkretisierung der Planung dafür gesorgt 
wird, dass in Bereichen, in denen sich Menschen dauerhaft aufhalten, der stadtin-
terne Vorsorgewert für die magnetische Flussdichte von 1 Mikrotesla (1 µT) nicht 
überschritten wird. Neubauten sollten 3-4 Meter Abstand von Trafostationen halten, 
damit dieser Vorsorgewert eingehalten werden kann 

Der Belang wird in den textlichen Festsetzungen hinreichend und zutreffend berück-
sichtigt. 

Ansprechperson:  

2 Umweltordnungsbehörden 
 
2.1 Baumschutz (570/3) 
 
Von dem geplanten Vorhaben sind Bäume betroffen, die durch die Kölner Baum-
schutzsatzung (BSchS) geschützt sind. 

Im Grünordnungsplan wurden die bereits gefällten Bäume, wie auch weitere Fällun-
gen berücksichtigt. 

Ansprechperson:  

2.2 Untere Naturschutzbehörde (571) 
 
Artenschutz 
 
Dem VEP stehen grundsätzlich keine artenschutzrechtlichen Verbote entgegen, so-
fern die in der Artenschutzrechtlichen Prüfung benannten Vermeidungs- und Aus-
gleichsmaßnahmen – wie unter Punkt 5 Artenschutz der Hinweise benannt sind – be-
rücksichtigt werden. 

Für die Anbringung der unter 5. c) geforderten 30 Fledermauskästen durch die fach-
kundige Person ist hinsichtlich der exakten Ausrichtung, Höhe und Art des Quartiers 
Rücksprache mit der Unteren Naturschutzbehörde zu halten. Ebenso ist für das unter 



5. e) geforderte vogelfreundliche Glaskonzept eine Einbindung der Unteren Natur-
schutzbehörde zu beachten.  

Ergänzend zu 5. d) sollen Leuchtkörper eine Farbtemperatur von 3000K nicht über-
schreiten und einen möglichst geringen UV-Strahlungsanteil (idealerweise 0,02%) 
aufweisen. 

Ansprechperson: 
 

Landschaftsschutz 
 
Die Belange von 571 sind nicht betroffen. 

2.3 Untere Immissionsschutz-, Wasser- und Abfallwirtschaftsbehörde (572) 
 
Immissionsschutz 
 
In der Begründung (z.B. unter 5.8.1 und 6.8) wird eine überholte Gutachtenversion 
genannt. Bei der Schalltechnischen Untersuchung zum vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan "Franz-Geuer-Straße" in Köln-Ehrenfeld handelt es sich um den Bericht VA 
7262-1 vom 10.10.2022 / Druckdatum: 11.11.2024. 

Gemäß Begründung 5.8.2 h) „Sportlärm“ liegen die vorhandenen Parkplätze an der 
Fuchsstraße im öffentlichen Verkehrsraum und wurden nicht als Lärmquelle der 
Sportanlagen betrachtet, da der Parkplatz nicht ausschließlich von Nutzer*innen der 
Sportplätze genutzt wird und das Mischungsverhältnis der Nutzer*innen schwer er-
fassbar ist.  
Diesbezüglich und betreffend die Aussage in Kapitel 7.1 der schalltechnischen Unter-
suchung („Zur Sportanlage zugehörige Pkw-Stellplätze sind nicht zu berücksichtigen. 
Die Pkw der Sportler und Zuschauer werden im öffentlichen Straßenraum abge-
stellt.“) wird auf Anhang 1 der 18. BImSchV verwiesen. Demnach sind Verkehrsge-
räusche einschließlich der durch den Zu- und Abgang der Zuschauer verursachten 
Geräusche auf öffentlichen Verkehrsflächen außerhalb der Sportanlage durch das 
der Anlage zuzuordnende Verkehrsaufkommen bei der Beurteilung gesondert von 
den anderen Anlagengeräuschen zu betrachten und nur zu berücksichtigen, sofern 
sie nicht im Zusammenhang mit seltenen Ereignissen auftreten und im Zusammen-
hang mit der Nutzung der Sportanlage den vorhandenen Pegel der Verkehrsgeräu-
sche rechnerisch um mindestens 3 dB(A) erhöhen. Hierbei ist das Berechnungs- und 
Beurteilungsverfahren der 16. BImSchV sinngemäß anzuwenden. Lediglich die Be-
rechnung der durch den Zu- und Abgang der Zuschauer verursachten Geräusche er-
folgt nach Anhang 1 der 18. BImSchV.  
Dass die Verkehrsgeräusche rechnerisch um mindestens 3 dB(A) erhöht werden, be-
deutet i.d.R. eine Verdopplung der Verkehrsmenge, was sehr selten der Fall ist. 
Letztendlich kann dies von hier aber nicht beurteilt werden. 

In Kapitel 5.9 der schalltechnischen Untersuchung werden schalltechnische Empfeh-
lungen für gewerbliche Nutzungen innerhalb des Plangebietes getroffen. Die dort 



aufgeführten Randbedingungen z.B. zu den Öffnungs- bzw. Betriebs- oder Lieferzei-
ten (nur Tageszeitraum) und ggf. betreffend die haustechnischen Anlagen sind bei 
der weiteren Planung zu berücksichtigen. Ein Nachweis (detaillierte schalltechnische 
Untersuchung), dass die Anforderungen gemäß TA Lärm eingehalten werden, muss 
im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens erbracht werden. 

In Kapitel 5.10 sind schalltechnische Empfehlungen für die Planung der Kindertages-
stätte enthalten. Es wird empfohlen, bei der Planung auf eine schalltechnisch opti-
mierte Anordnung des Außengeländes und der Spielgeräte, bei denen ein lebhaftes 
Spielen erwartet wird, zu achten.  

Da sich die Skateanlage in Planung befindet, werden in Kapitel 6.3.2 die Emissionen 
nur überschlägig abgeschätzt. Die Art und Anzahl der Skateeinrichtungen sollte de-
tailliert geplant werden, damit die Gutachterin die entsprechenden Emissionsansätze 
aktualisieren und ggf. schallschutztechnische Vorschläge erarbeiten kann. Maximal-
pegel wurden berücksichtigt, dies geht aber nicht aus der Formulierung in Kapitel 
6.3.2 hervor und sollte entsprechend ergänzt werden. 

Gemäß Rückmeldung der Gutachterin im April 2024 wurden die Nutzungsansätze/ -
zeiten der Freizeiteinrichtungen (Tabelle 6.2) und Sporteinrichtungen (Tabelle 7.1) 
detailliert mit 52 abgestimmt. Beschallungsanlagen sind für die Sportanlagen weder 
vorhanden noch vorgesehen, weshalb diesbezüglich keine Ansätze getroffen wer-
den.  

Der Bolzplatz ist, falls erforderlich, mit einem lärmoptimierten Ballfangzaun auszu-
statten, da die Aufprallgeräusche auf den Ballfangzaun in der schalltechnischen Un-
tersuchung nicht berücksichtigt werden. (Kapitel 7.2.3) 

Der Belag des Streetballplatzes ist entsprechend des Standes der Lärmminderungs-
technik bzw. lärmoptimiert auszuführen, so dass die Schallimmissionen durch die 
Aufprallgeräusche der Bälle auf dem Boden nicht durch tieffrequente Geräuschan-
teile geprägt sind. (Kapitel 7.2.4) 

Die Nutzung der Freizeit- und Sporteinrichtungen im Nachtzeitraum (22 bis 6 Uhr) 
muss durch geeignete Maßnahmen sicher ausgeschlossen werden. 

Da die Regenrinnen und Rolltore der Tiefgaragen bei den schalltechnischen Berech-
nungen nicht berücksichtigt werden, müssen diese entsprechend des Standes der 
Lärmminderungstechnik ausgeführt werden. Die Innenwände und die Deckenunter-
seite der Tiefgaragenrampen (Ein- und Ausfahrt) sind auf einer Länge von mindes-
tens 5 m ab der straßenseitigen Öffnung schallabsorbierend auszuführen. 

Ergänzend sollten für die Tiefgaragen im Hinblick auf das Rücksichtnahmegebot Ein- 
und Ausfahrtalternativen geprüft werden. Hier wird auf die Rechtsprechungen zu die-
sem Thema verwiesen. 

In Nr. 5.8.1 der Begründung ist betreffend der Immissionsrichtwerte der Freizeitlärm-
Richtlinie ein redaktioneller Fehler enthalten. Die Immissionsrichtwerte betragen in 
Mischgebieten tags an Werktagen außerhalb der Ruhezeiten 60 dB(A), tags an 



Werktagen innerhalb der Ruhezeiten sowie an Sonn- und Feiertagen 55 dB(A), 
nachts 45 dB(A).  

Betreffend der in Nr. 6.11 der Begründung beschriebenen Lichtimmissionen im Aus-
fahrtsbereich der geplanten Tiefgaragen muss im weiteren Verlauf der Planung si-
chergestellt werden, dass durch die geplanten Tiefgaragenausfahrten keine Blend-
wirkungen an der im Umfeld bereits vorhandenen Bebauung entstehen. Die 
Lichtimmissionen an diesen Immissionsorten sind zu beurteilen und durch den Vor-
habenträger entsprechende Maßnahmen zur Vermeidung zu treffen und die Kosten 
zu tragen.  

Es wird empfohlen die bereits angesiedelten Gewerbebetriebe i. S. d. § 13 Abs. 2 
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) als Beteiligte - entsprechend § 28 VwVfG - 
am Verfahren zu beteiligen. 

Ansprechperson:  

Wasser- und Abfallrecht 
 
Dem Vorhaben stehen aus wasserwirtschaftlicher und abfallrechtlicher Sicht keine 
grundsätzlichen Bedenken entgegen. Für die geplante Versickerung von Nieder-
schlagswasser ist eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich. Sofern noch nicht ge-
schehen, sollte seitens des Vorhabenträgers eine frühzeitige Abstimmung mit der 
IWA 572/1 erfolgen. 

Ansprechperson: 
 

2.4 Boden- und Grundwasserschutz (573) 
 
Bodenschutz – Vorsorge 
 
Die Belange des vorsorgenden Bodenschutzes sind nicht betroffen. 

Ansprechperson:  

Bodenschutz – Gefahrenabwehr 
 
Die Belange des gefahrenbezogenen Bodenschutzes in der Begründung unter Punkt 
6.4.3 Altlasten sind vollständig und richtig wiedergegeben. Die Altlastverdachtsfläche 
wird in der Begründung erwähnt und deren Berücksichtigung in die weitere Verfahren 
verlagert. 
 
In den Textlichen Festsetzungen muss es wie folgt heißen: 
 
III KENNZEICHNUNG  
Gemäß § 9 Abs. 5 BauGB wird folgende Fläche im Bebauungsplan gekennzeichnet:  
Altlasten  

Im Bereich des Bebauungsplanes liegt der Altstandort Nr. 401490. …. 



614-4          
          
         08.07.2025 
 

612 
Herr Schüller 

 
 
Erneute Beteiligung der Dienststellen im Rahmen der Beteiligung zum 
Bauleitplanverfahren „Franz-Geuer-Straße“ nach § 4 Absatz 2 Baugesetzbuch  
Stellungnahme von 614-4 
hier: Ihr Schreiben von Juli 2025 
 
 
Sehr geehrter Herr Schüller, 

die Unterlagen wurden grundsätzlich in Zusammenarbeit mit 614-4 erstellt. Folgende Punkte 
sind seitens 614-4 noch anzumerken: 

 

Zu 5.9.2: Hier ist in der Begrünung der Abschnitt „in der Pellenzstraße 2“ zu streichen. Der 
Text basiert auf einem veralteten Planungsstand. In der Stammstraße sind 5 Bäume, in der 

Franz-Geuer-Straße sind 2 Bäume zur Pflanzung festgesetzt. In der Pellenzstraße können 

die zwei Bestandsbäume erhalten werden. 

 

Zu 6.2.2: Hier ist zur Klarstellung noch zu ergänzen: „Daher sind im Geltungsbereich des 

Vorhaben- und Erschließungsplans insgesamt 54 Ersatzpflanzungen vorgesehen. Zusätzlich 

werden 7 Ersatzpflanzungen an den öffentlichen Verkehrsflächen als Ersatzbäume 

gepflanzt.“ 

Ich bitte um weitere Beteiligung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

 
 





         
        
 

            
        

         
         

     

         
         

      

        
        

         
            

         
       

          
        

 

         
        

        
           

 

        
        

             
  

        

       
       
      

           
           

       

          
         

       



         
         

            
            
          

            
             

   

           

  

         
        

           
 

          
            
           
         
           

           
    

          
         

  

            
         

            
       
          
          

       
          

        
      

            
        

         
        

          
       

        
             

          
        



         
        

          
         
           

         
             

         

   

          
          
         

           
  

          
         
             
      

         
           

          
           

  

           
         
        

         

       
          

   

            
           

  

            
       

            
           

         
       
          
    







Von: 64-Verfahrensbeteiligungen

An: 68-Bauleitverfahren

Cc: 61-ToeB

Betreff: AW: Erneute Beteiligung Franz-Geuer-Straße" in Köln-Ehrenfeld

Datum: Montag, 30. Juni 2025 15:25:46

Anlagen: image001.png

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Folgenden die Stellungnahme des Amtes 64 zum B-Plan Franz-Geuer-Straße:

wir weisen auf folgende festgestellte Sachverhalte hin:

Die Erschließung der Grundstücke soll über die Franz-Geuer-Straße und die

Stammstr. Erfolgen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Kita auch über die

Fuchsstraße angefahren wird. Aktuell ist der dort vorhandene Parkplatz im aktuell

gültigen B-Plan den Sportanlagen zugewiesen und ist keine gewidmete

Verkehrsfläche.

Die vorgesehenen Baumstandorte in der Stammstraße sind in der Fahrbahn

verortet.

Die Anbindung der Planstraße B an das anliegende Straßennetz erfolgt in

Bereichen von Baumstandorten das Konfliktpotential im Hinblick auf Sichtdreiecke

birgt. Unklar ist die Anbindung durch Versorgungsfahrzeuge.

Freundliche Grüße,

641/Verkehrssystemmanagement





Von: Rennings, Galene

An: 61-ToeB; Schüller, Jens

Betreff: Franz-Geuer-Straße in Köln-Ehrenfeld: Stellungnahme der GS KoopBLM gem. § 4(2) BauGB

Datum: Montag, 14. Juli 2025 14:33:01

Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege,
 
vielen Dank für die erneute Beteiligung gemäß § 4 (2) BauGB zum Vorhaben
„Franz-Geuer-Straße“ in Köln Ehrenfeld.
Hiermit möchte ich seitens 614-1 (Geschäftsstelle Kooperatives Baulandmodell)
Stellung nehmen:
 
In dem Vorhaben wird das Kooperative Baulandmodell 2017 angewandt. Dies
bedeutet, dass der Vorhabenträger die Verpflichtung eingeht, 30% der
Geschossfläche für Wohnen gemäß BauNVO §20 als öffentlich geförderten
Wohnraum sowie die aus dem Vorhaben entstehenden Bedarfe für öffentliche
Grün- und Spielflächen und Betreuungsplätze für Kinder zu errichten. Außerdem
soll ein Qualifizierungsverfahren durchgeführt werden.
 
Öffentlich geförderter Wohnungsbau:
Wie in der Begründung unter Punkt 2 „Verfahren“ dargestellt, soll öffentlich
geförderte Wohnungsbau auf verschiedene Gebäude in den Baufeldern B und D
verteilt werden. Diese Festlegung sollte so auch unter Punkt 4.5.1. a) erwähnt
werden. Damit der öffentlich geförderte Wohnungsbau auch umgesetzt wird, soll
er mittels textlicher Festsetzung und entsprechender Vereinbarung im
städtebaulichen Vertrag (Verortung im Lageplan, Dienstbarkeit) gesichert werden.
Die entsprechende Festsetzung nach §9 (1) Nr. 7 BauGB fehlt und muss ergänzt
werden (siehe auch Stellungnahme vom 27.11.2024).
 
Öffentliche Grünflächen und Spielplätze:
Die öffentlichen Grün- und Spielflächen werden teilweise im Plangebiet errichtet.
Für die fehlenden Flächen wird für den Durchführungsvertrag eine Ablösesumme
für die öffentliche Spiel- und Grünfläche berechnet. Es wird darauf hingewiesen,
sich frühzeitig mit den Ämter 51 und 67 über die Verwendung der Mittel zu
verständigen, da dies Bestandteil des Vertrages sein wird. Die Gestaltung der
öffentlichen Spiel- und Grünflächen sind mit 51 und 67 abzustimmen.
 
Betreuungsplätze für Kinder
Im Plangebiet ist eine viergruppige KiTa vorgesehen. Sofern IV/2 keine
Stellungnahme schreibt, empfehle ich eine nochmalige Einschätzung zum
Betreuungsbedarf.
 
Qualifizierungsverfahren:
Es wurde ein mit der Stadt und Politik abgestimmtes Verfahren durchgeführt.
 
Viele Grüße

 
61/Stadtplanungsamt
614-1 Geschäftsstelle Kooperatives Baulandmodell
Willy-Brandt-Platz 2






